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marktet hat, scheidet von vorneherein aus. 
Nur ein Fachmann erkennt beim Kauf des al-
ten Hauses, wie gut die Bausubstanz ist, ob 
der Keller feucht ist oder sich Schimmel aus-
gebreitet hat. Egal, ob der Käufer sich nun 
für ein Bauträgermodell oder für die eigene 
Regie entscheidet, um in den Genuss der 
Steuervorteile zu gelangen, sollte er unbe-
dingt die richtige Reihenfolge der Abwick-
lung beachten. Bevor die Sanierungsmaß-
nahmen beginnen, muss der Kaufvertrag 
unterschrieben sein. Wer sich für ein teilsa-
niertes Objekt entscheidet, verzichtet auch 

auf einen Teil der Steuervergünstigungen. 
Denn abzugsfähig sind nur die Kosten, die 
nach Abschluss des Kaufvertrags anfallen. 
Finanzierungsfachmann Francesco Fedele 
weist noch daraufhin: „Um in den Genuss 
der Steuervorteile zu gelangen, darf es sich 
beim Kauf der Denkmalschutzimmobilie 
nicht um eine modellhafte Gestaltung han-
deln.“ Sie liegt dann vor, wenn Immobilien 
in eine Fondskonstruktion eingebunden 
werden. Ebenso sollten bei der Vertragsge-
staltung keine weiteren Nebenleistungen 
wie Finanzierung oder eine Mietgarantie 

vereinbart werden, die sofort als Werbungs-
kosten abgezogen werden können. Auch sie 
gelten als „modellhafte Gestaltung“, die die 
Steuervorteile gefährden kann. Max Herbst 
warnt deshalb auch davor, „sich von allzu 
vielen Bonbons im Vertrag blenden zu las-
sen“. Besser ist es auf jeden Fall, vor der  
Unterschrift eine zweite Meinung vielleicht 
vom Steuerberater oder einem Finanzie-
rungsfachmann einzuholen.

Marlene Endruweit
m.endruweit@netcologne.de

Quelle: BF.direkt AG

Modelrechnung für eine denkmalgeschützte Immobilie:

Miete 1)

Abschreibung – linear 2)

Erhöhte Absetzung – Denkmalschutz 3)

Nebenkosten 4)

Zinsaufwendungen 5)

negative Einkünfte aus V+V

Steuerentlastung pro Veranlagungsjahr 6)

Steuerentlastung kumuliert 2009 bis 2020 bei Vermieter/ 2009 bis 2018 bei Eigennutzer

Liquiditätsberechnung kumuliert bei Vermieter:

Mieteinnahmen

Steuerentlastung

nicht umlagefähige Nebenkosten

Finanzierungsaufwand

Liquiditätsüberschuss bis 31.12.2020

1) monatliche Kaltmiete 900 Euro Sept. 09 – Dez. 2015; ab Jan. 2017 monatl. Mieterhöhung um 50 Euro 
2) Gebäudefertigstellung im Jahr 1929; § 7 (4) Nr. 2a) EStG 2 Prozent der Anschaffungskosten im Jahr 2008 von 50 000 Euro 
3) § 7i (1) EStG Herstellkosten Baumaßnahmen zur Erhaltung des Baudenkmals; Fertigstellung im August 2009  
9 Prozent von T  200 = Afa 2009 bis 2016; 7 Prozent von T  200 = Afa 2017 bis 2020 
4) nicht auf den Mieter umlegbare Nebenkosten 
5) Boden durch Eigenkapital finanziert; Gebäude AK+HK fremdfinanziert mit einem Festzinssatz von 5,5 Prozent; 
Zinsfestschreibung bis 31.12.2020; ohne Annuität 
6) Grenzsteuersatz Est 38 Prozent; Solidaritätszuschlag 5,5 Prozent von der Est (auf volle Euro aufgerundet) 
7) bei Selbstnutzung Verteilung 90 Prozent der Baumaßnahmen zur Erhaltung des Baudenkmals auf 10 Jahre wie Sonderausgaben

   Vermieter

jährlich in Euro

2009

3 600

1 000

18 000

2 400

2 750

8 238

jährlich in Euro

2010 bis 2016

10 800

1 000

18 000

2 400

13 750

–20 550

9 762

jährlich in Euro

2017 bis 2020

11 400

1 000

14 000

2 400

13 750

–24 350

7 918

Euro

108 244

124 800

108 244

233 044

28 800

154 000

50 244

Eigennutzer 7)

jährlich in Euro

2009 bis 2018

18 000

–19 750

7 217

Euro

72 170
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